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Thema: 
Erneut ist eine Mahnung eingegangen. 
Jetzt wird die Sache spannend. Der 
nächste Schritt müsste jetzt ein 
Mahnbescheid vom Amtsgericht sein. 
Danach wird von meiner Seite aus ein 
Einspruch eingelegt, den ich allerdings 
noch nicht begründe.  

Ordner  
415.8 

9 

 

 

Die Satire zum 
Thema: 
Justitia muss nicht 
nur Forderungen 
prüfen, sondern 
auch den >Offline 
Billing 
Verfahrensvertrag < 
zwischen telegate 
AG und nexnet 
GmbH. 

Nachtrag zur Chronik: 
Damit keinerlei Verwechslungen vorkommen, 
wird folgendes am 15.06.2013 klargestellt: 
 
Anwälte sind sehr wohl berechtigt für 
Mandanten unter Vorlage einer 
Mandantschaftsvollmacht für Ihre Mandanten 
Forderungen einzuziehen. Natürlich ist aus 
der Gesetzgebung heraus auch die 
Berechtigung da, auf einen Forderungsbetrag 
von 3,97.-€ ca. 33.-€ Anwaltsgebühren zu 
verlangen. 
Es wurde nie behauptet, dass Anwälte bzw. 
die Anwälte Bussek und Mengede generell 
nicht berechtigt sind Forderungen von 
Mandanten einzuziehen.   
  
Das ist nicht die Aussage dieser Chronik!!!!!!  
 
Die Grundlage aus dieser Chronik: 
Die Frage aus der Chronik heraus ist die, ob 
die Übertragung der Daten der Telekom in 
einem Verzugszeitpunkt von 10 Tagen an mr. 
nexnet weitergeleitet werden dürfen.  
Das heißt, ob mit dem >Offline Billing 
Verfahrensvertrag< aus dem BGB heraus der 
§ 315 wie auch die vereinbarte Zahlungsfrist 
der Telekom gegenüber ihrem Kunden 
ausgehebelt und auf 10 Tage verkürzt werden 
können.  
 
Das ist eine Frage, mit denen sich im 
Augenblick die Gerichte beschäftigen 
müssen.  
 
Nachtrag vom 15.06.2013.    

http://www.baufachforum.de/
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Wilfried Berger Sachverständiger, 
www.BauFachForum.de 

 

Wir erkennen, dass aus dem Schlusstext zu erkennen ist, dass diese 
Rechnung und Mahnung bereits im Internet abgestellt ist. Gleichfalls 
erkennen wir, dass ausdrücklich der Anbieter, also mein Vertragspartner 
gelistet ist. 
Interessant ist allerdings, dass mein Vertragspartner (Anbieter) eindeutig die 
Deutsche Telekom ist. Somit auch rechtlich mehr als umstritten ist, dass 
überhaupt mit der mr. nexnet ein Vertrag zustande gekommen ist?    

http://www.baufachforum.de/

